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den neugeworbenen IM solche Aufträge zu erteilen, die 
dem konspirativen Charakter der Tätigkeit des MfS 
entsprechen und vom Bl als nur auf inoffizielle 
Art und Weise erfüllbar erkannt und anerkannt werden,

durch die Erteilung der Aufträge zu konkreten 
operativen Handlungen den neugeworbenen Bl bewußt 
werden zu lassen, daß ihnen der das MfS vertretende Mit
arbeiter Vertrauen entgegenbringt.

Immer wieder ist in der ersten Phase der Zusammenarbeit 
festzustellen, daß nicht genügend berücksichtigt wird, 
daß es sich um neugeworbene Bl handelt. Häufig wird ver
säumt, insbesondere weitere Aufklärungsergebnisse zur 
Person der Bl, den Treffverlauf und erste Arbeitsergeb
nisse dieser Bl gründlich zu analysieren, um daraus ge
eignete Schlußfolgerungen für die Qualifizierung der Auf
tragserteilung und Instruierung sowie für eine zielge
richtete Erziehung und Befähigung der Bl abzuleiten.

Nicht selten kommt es aus diesen und anderen Gründen früh
zeitig bei den neugeworbenen Bl zu Verbindungsabbrüchen, 
unbefriedigenden Arbeitsergebnissen, Interessenlosigkeit 
an der inoffiziellen Arbeit und zu unüberbrückbaren Dis
krepanzen zwischen ihnen und den Mitarbeitern.


